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Mit der Schaffung der Juniorprofes-
sur sollte durch die frühere

Selbstständigkeit von Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftlern nicht we-
niger als die internationale Wettbe-
werbsfähigkeit des deutschen Wissen-
schaftssystems wiederhergestellt wer-
den. Eine Kommission des Bundesfor-
schungsministeriums aus Expertinnen
und Experten, die Deutsche For-
schungsgemeinschaft und der Wissen-
schaftsrat hatten zuvor eine grundle-
gende Veränderung des deutschen
Hochschuldienstrechts gefordert. Auch
der Widerspruch zwischen den Verhält-
nissen an deutschen Universitäten und
den Gegebenheiten in anderen gesell-
schaftlichen Bereichen, in denen aka-
demisch ausgebildete Nachwuchskräfte
üblicherweise schon mit Ende 20 volle
berufliche Verantwortung übernehmen,
sollte nach dem gesetzgeberischen Wil-
len aufgelöst werden. Forderungen, die

schon damals aktueller nicht sein
konnten.

Juniorprofessur versus
 Habilitation

Gut 30 Monate nach ihrer Einführung
stand die Idee der Juniorprofessur als
möglicher alleiniger Karriereweg auf ei-
ne Lebenszeitprofessur an einer deut-
schen Universität erstmals an einem
Scheideweg. Auf die Initiative der drei
Freistaaten Thüringen, Bayern und
Sachsen hin erteilte das Bundesverfas-
sungsgericht der Ablösung der Habilita-
tion als traditionellem Karriereweg zur
Universitätsprofessur durch die Junior-
professur eine klare Absage. Die Länder
hatten eine Verletzung ihrer Rechte
durch das faktische Habilitationsverbot,
das der Bundesgesetzgeber ihnen mit
der 5. Novelle zum Hochschulrahmen-
gesetz auferlegt hatte, gerügt und von
den Karlsruher Richterinnen und Rich-
tern Recht bekommen.

Seitdem stehen Wissenschaftlerin-
nen und Wissenschaftlern in einer frü-
heren Karrierephase in Deutschland
unterschiedliche Wege zu einer Lebens-
zeitprofessur offen. Die damalige Bun-
deswissenschaftsministerin Edelgard
Bulmahn zog etwa ein Jahr nach der
wegweisenden Entscheidung des Bun-
desverfassungsgerichts ein positives
Zwischenfazit und resümierte, die Ju-
niorprofessur etabliere sich in Deutsch-

land als Erfolgsmodell. In den ersten
drei Jahren waren etwas mehr als 1 000
Juniorprofessuren ausgeschrieben wor-
den. Die folgenden Jahre zeigten,
gerade die Vielfalt an Karrierewegen
schien zielführend zu sein. Im Vorjahr
des zwanzigsten Jubiläums der Junior-
professur gab es an deutschen Universi-
täten etwa 1 700 Juniorprofessuren,
während sich im selben Jahr etwa
1 600 Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftler habilitierten. Auch das Er-
bringen der für die Berufung auf eine
Lebenszeitprofessur erforderlichen zu-
sätzlichen wissenschaftlichen Leistun-
gen im Rahmen einer wissenschaftli-
chen Beschäftigung an einer Hochschu-
le oder Forschungseinrichtung, z.B. als
Nachwuchsgruppenleiterin oder Nach-
wuchsgruppenleiter oder in der Indus-
trie, ist in vielen Fächern ein erfolgver-
sprechender Karriereweg. Heute spielt
also nicht zuletzt die Kultur in den un-
terschiedlichen Fächern und Disziplinen
eine gewichtige Rolle bei der Wahl des
individuellen Karrierewegs.

Rechtliche Fragen
Immer wieder stellten sich im Laufe
der Jahre auch rechtliche Fragen im
Zusammenhang mit der Juniorprofessur,
die auch im 21. Jahr nach der Einfüh-
rung (noch) nicht alle abschließend ge-
klärt sind. Juniorprofessorinnen und Ju-
niorprofessoren durchlaufen innerhalb
von sechs Jahren zwei Phasen. In
vielen Bundesländern teilt sich die Ju-
niorprofessur in zwei gleich lange Drei-
jahresphasen auf, in einigen Bundes-
ländern in eine etwas längere vierjährige
erste Phase und eine kürzere zweite. In
jedem Fall steht am Ende der ersten
Phase eine Evaluation. Unstreitig dürfte
inzwischen in allen Fällen das Ergebnis
der erfolgreich absolvierten Zwischene-
valuation als Äquivalent zur Habilitati-
on anerkannt sein. Spätestens nach der
erfolgreichen Zwischenevaluation, die
auch Bewährungsevaluation genannt
wird, sind Juniorprofessorinnen und Ju-
niorprofessoren also regelmäßig auf
eine Lebenszeitprofessur berufbar. In
der zweiten Phase sollen sie sich um
Lebenszeitprofessuren bewerben kön-
nen.

Interessant ist, dass trotz des Ge-
wichts der Zwischenevaluation für die
wissenschaftliche Karriere der Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler an
nicht wenigen Universitäten die genau-
en Inhalte und das Verfahren zur Aus-
gestaltung der Zwischenevaluation im
Einzelnen teilweise auch nach vielen

Erfolgsmodell
 Juniorprofessur?
Rück- und Ausblick auf einen noch
 jungen Karriereweg an Universitäten 

           |  K A T H A R I N A  L E M K E  |  Im vergangenen Jahr beging die Juniorpro-
fessur in Deutschland ihr 20. Jubiläum. Schon in den ersten Jahren nach seiner
Einführung passierte dieser noch verhältnismäßig junge Karriereweg auf eine
Lebenszeitprofessur an deutschen Universitäten einige wichtige Wegmarken.
Ein Blick zurück und auch nach vorn.  
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Jahren noch nicht näher geregelt waren.
Die Landeshochschulgesetze überlassen
dies den Universitäten. Manche Uni-
versität überarbeitete die internen Re-
gelungen anlässlich der Teilnahme am
Tenure-Track-Programm des Bundes-
forschungsministeriums. Im Rahmen
des Programms fördert der Bund nach
zwei Vergaberunden noch bis 2032 zu-
sätzliche 1 000 Tenure-Track-Professu-
ren. Bei vielen der geförderten Profes-
suren handelt es sich um Juniorprofes-
suren mit Tenure Track, also Juniorpro-
fessuren mit der Zusage auf Übernahme
auf eine Lebenszeitprofessur vergleich-
barer Denomination nach einer positi-
ven zweiten Evaluation am Ende der
zweiten Phase. Um sich erfolgreich um
die geförderten Professuren bewerben
zu können, mussten die Universitäten
unter anderem auch alle internen Sat-
zungen, in denen die Strukturen, Ver-
fahren und Qualitätsstandards für Te-
nure-Track-Professuren geregelt sind,
vorlegen. 

Kreuzen und wechseln?
Noch offen ist weiterhin die Frage, ob
sich unterschiedliche Karrierewege im

Einzelfall auch kreuzen können oder
bis wann ein Wechsel von einem auf
den anderen Weg möglich ist, konkret,
ob sich bereits habilitierte Wissen-
schaftlerinnen und Wissenschaftler
noch mit Erfolg auf Juniorprofessuren
bewerben können.

In Baden-Württemberg beispiels-
weise bewarb sich vor einigen Jahren
ein Wissenschaftler auf eine Juniorpro-
fessur mit Tenure-Track aus dem
BMBF-Programm. Er habilitierte sich
im Laufe des Verfahrens und wurde
deshalb anschließend vom weiteren
Verfahren ausgeschlossen. Das Ober-
verwaltungsgericht hielt den Aus-
schluss für korrekt. Als bereits habili-
tierter Wissenschaftler könne er das
Ziel, sich als Juniorprofessor für eine
Lebenszeitprofessur zu qualifizieren,
nicht mehr erreichen, weil er unstreitig
schon die Berufbarkeitsvoraussetzun-
gen für eine Lebenszeitprofessur erfül-
le. Das Verwaltungsgericht wollte in
der Vorinstanz noch eine Unterschei-
dung zwischen einer reinen Juniorpro-
fessur und einer Tenure-Track-Profes-
sur zulassen. Eine höchstrichterliche
Entscheidung und somit abschließende

Klärung gibt es noch nicht. Diese
Frage sollte hoffentlich zum 25. Jubilä-
um der Juniorprofessur ein Vierteljahr-
hundert nach der Einführung geklärt
sein. 

Abzuwarten bleibt außerdem, wel-
che Auswirkungen die aktuelle Reform
des Hochschulbefristungsrechts mit der
Novellierung des Wissenschaftszeitver-
tragsgesetzes auf die Juniorprofessur in
Deutschland haben wird.

Planbarkeit und Sicherheit?
Die letzten 20 Jahre haben am Beispiel
der Juniorprofessur gezeigt, dass Kar-
rierewege in der Wissenschaft einem
Wandel unterliegen. In vielen Fächern
wird die Juniorprofessur als Karriere-
weg gut angenommen. Das Ziel von
Planbarkeit und Sicherheit für die be-
rufliche Karriere und die Wettbewerbs-
fähigkeit des deutschen Wissenschafts-
systems lassen sich allerdings nur er-
reichen, wenn sich der Bund und die
Länder bei der landeshochschulrecht-
lichen Gesetzgebung und der Gesetz-
gebung des Bundes eng abstimmen.
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